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	Termin
	Status

	Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, Ordnung und Verkehr
	11.02.2009
	öffentlich vorberatend

	Kreisausschuss
	26.02.2009
	öffentlich vorberatend

	Kreistag
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	öffentlich beschließend

	Ausschuss für Recht und Bauen
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	Kreisausschuss
	23.04.2009
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	Kreistag
	07.05.2009
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Betreff:

	Befreiung vom Anschlusszwang der Kleingärtner an die Restmüllentsorgung


Beschlussvorschlag:
Der Kreistag Potsdam-Mittelmark beschließt, die Abfallgebührensatzung des Landkreises dahingehend zu ändern, dass Eigentümer, Besitzer und Nutzer, die an ihrem Wohnort einen Kleingarten bewirtschaften, von dem Anschlusszwang zur Restmüllentsorgung befreit werden. Anfallender Restmüll ist über den Hausmüll zu entsorgen.

Begründung:

Der Anschlusszwang für private Haushaltungen ist im § 13 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) gesetzlich geregelt. Kleingärten sind vorübergehend genutzte Objekte, aber keine privaten Haushalte, die dem Anschlusszwang unterliegen, wenn sie mangels Wasser-, Stromversorgung oder Abwasserentsorgung oder infolge fehlender Kochnische oder Übernachtungsmöglichkeit nicht dauerhaft nutzbar sind. Gleiches gilt auch für Objekte, die lediglich die Funktion eines Hausgartens erfüllen, also vom Hauptwohnsitz aus fußläufig erreichbar sind und erkennbar keiner eigenständigen Haushaltführung offen stehen (BVerwG 7 C 51.07 vom 07.08.2008).

Das vom Landkreis herangezogene Verwaltungsverfahren betrifft ein Objekt, das o. g. Kriterien eines Haushalts erfüllt.

Wenngleich die mit der Entsorgung zusätzlich anfallenden Kosten im Rahmen bleiben, geben Hygiene, Ordnung und Sicherheit bei der Entsorgung der Kleingärten zu denken.

Eine differenzierte Behandlung der Gartenbesitzer und –nutzer, die ihren Garten am Wohnsitz haben und die keinen Haushalt im o. g. Sinn darstellen, ist zumutbar und geboten.

Verteiler nach Beschlussfassung:
FB 3, FD 36
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